
Kirchenvolksbegehren

Der HNEerwarte große Erfolg des österreichıischen „Kirchenvolksbegehrens“ mı1ıt
seınen 500 01010 Unterschriften hat eıne Gruppe VO deutschen Katholiken
eıner ähnlichen Aktion veranla{fit. Die Sıtuation der Kirche iın beiden Ländern 1St
ZW al nıcht 1n allen Punkten identisch, VOTI allem deswegen, weıl den Deutschen
umstrıttene Bischofsernennungen ın dem Ausma{fß W1e 1n ÖOsterreich bıs heute
Eerspart blieben. ber gleichen sıch die Probleme. Di1e deutschen Inıtıatoren
haben daher den Text des Öösterreichischen Kirchenvolksbegehrens unverändert
übernommen.

Dıie Themen sınd nıcht HE: Gleichwertigkeit aller Gläubigen, Miıtsprache un
Mitentscheidung, nıcht zuletzt be] Bischofsernennungen, volle Gleichberechti-
ZUnNg der Frauen, Zugang ZU Priestertum auch ür Nıchtzölibatäre, posıtıve Be-
wertung der Sexualıtät, Verständnis un:! Versöhnungsbereitschaft für Menschen
1n schwierigen Sıtuationen, ZU Beispıiel für wıederverheiratete Geschiedene, das
alles wurde bereıits VOT FÄR Jahren auf der Würzburger Synode und seıtdem auf DE
özesansynoden un! Diözesanftoren diskutiert. Die Teilnehmer ımmer
hochbefriedigt ber den Stil der Debatten, die eın Problem ausspar ten und doch
VO Fairnefß un! gegenseılıtiger Achtung epragt blieben. Die Beschlüsse un! Vor-
schläge wurden mıiıt oroßen Mehrheiten verabschiedet. ber ıhre Verwirkli-
chung oing schleppend der gal nıcht Dıi1e Voten der Würzburger Synode

den apst wurden mMI1t eıner Ausnahme entweder abgelehnt der nıcht e1IN-
mal eıner Stellungnahme gewürdigt. Den Versuch der südwestdeutschen Bı-
schöfe, pastorale Lösungen für den Umgang MmMı1t Wiederverheirateten Geschiede-
LCNN tinden, hat Rom brüsk zurückgewilesen. Es verwundert daher nıcht, daß
sıch Unmut breitmacht un die Mahnungen Geduld nıcht mehr ErNSISCNOM-
LLLECIN werden. [)as Kirchenvolksbegehren 1St eın Versuch, auf anderen, bıisher
gewohnten egen die ständig aufgeschobenen Reformen 1n Gang bringen.

Wıe nıcht anders erwarten, trıfft das Vorhaben nıcht überall auf Zustim-
MUunNsS. Die wichtigsten Einwände: eın Volksbegehren gebe 6S 1n der Kırche nıcht:;
die kırchliche Lehre könne nıcht durch Mehrheitsentscheidungen verändert WEeTlI-

den; die meısten Fragen selen NUur gesamtkirchlich regeln un auch längst eNtTt-

schieden: eın solches Unternehmen verstärke LLUTE dıe Polarisierung und gefährde
den Dıialog. In diesen FEinwänden kommen Auffassungen ZUT Sprache, die auch
be1 anderen Gelegenheıiten immer wıeder geäußert werden. ıne Auseinanderset-
ZUNS m1t ıhnen lohnt sıch also auch ber den aktuellen Anlaf hınaus.

Gewiß kennt das Kirchenrecht eın Volksbegehren 1mM Sınn der Verfassungen
Osterreichs der einıger deutscher Bundesländer. Es betont 1aber 1n Canon 22

Stimmen Z 649



Kirchenvolksbegehren S a

mM1 Nachdruck das Recht „und bisweilen die Pflicht“ der Gläubigen, ıhre
Meınung 1n dem, W as das Wohl der Kirche angeht , auch öffentlich kundzutun.
Idieses Recht nehmen die Inıtıatoren des Vorhabens ın Anspruch.

Niemand hat die Absıicht, die Glaubenslehre verändern, gal durch eıne
Mehrheitsentscheidung. Im Kirchenvolksbegehren geht er 1L1UT Bestimmungen
des kırchlich ZESEIZLCN, also veräiänderlichen Rechts un! zeitbedingte Struktu-
T un! Verhaltensweisen. Es richtet sıch die verantwortlichen kırchlichen An=-
torıtäten un 111 S1E bewegen, die nötıgen Entscheidungen tallen, dıe £reilich
Mitsprache un! Mıtverantwortung ermöglichen sollen. Im übriıgen werden auf
den Konzilien auch Fragen des Glaubens mı1t Mehrheıt entschieden, ganz abgese-
hen VO dem alten PrinZip; das 1 Mittelalter auch 1NSs kirchliche Recht aufge-
NOMMECIN wurde un! Ort bıs 1917 verblieb: Was alle angeht, soll VO  . allen behan-
delt un approbiert werden.

Man annn darüber streıten, ob alle genannten Fragen TEL gesamtkirchlich gCIC-
gelt werden können der ob nıcht regional unterschiedliche Lösungen denkbar
sind, W1€ 6S eım Z6ölibat der Fall 1St, der 1LUFr 1n der lateinischen Westkirche un
auch 1er nıcht 1usnahmslos vorgeschrieben 1ST. Und sollten geltende Be-

stımmungen nıcht diskutiert werden dürten? ast alle Reformen 1n der Kırche ha-
ben sıch auf diesem Weg durchgesetzt. Wann hätte siıch Je bewegt, WE

alle 1n geduldigem Schweigen gewartel hätten, bıs die zuständıgen Autorıtäten
die Probleme sehen un:! sıch Reftormen entschliefßen?

Und die Polarısıerung? Versteht INall diesem Schlagwort unversöhnliche
Gegensatze, widerspräche das 1ın der Tat dem Wesen der Kıirche. Dies würde Ja
bedeuten, da{ß 1ın strıttıgen Fragen einzelne Gruppen ıhre Auffassung absolut sei-

ZC1I1 un anderen schon das Recht absprechen, als Chrıiısten eıne unterschiedliche
Meınung aufßern. Solche Verhaltensweisen finden siıch leider 1n der heutigen
Kıirche, ZW alr nıcht sehr häufıg, aber me1st auf seıten derer, dıie alle Reformen
lockieren. Bezeichnet Polarısierung jedoch den Konftlikt unterschiedlicher Meı1-

NUNSCIL, annn gefährdet sS1e nıcht den VO Konzıil als Weg Z Entscheidungsfin-
dung geforderten Dialog, sondern 1St identisch mM1t ıhm Dialog besagt Ja keinen
unverbindlichen Austausch VO Freundlichkeiten hınter verschlossenen ]1üren,
sondern gemeınsames, öffentliches Rıngen dıe richtigen Antworten auf die
Fragen der Gegenwart. FEın solcher Dıalog aber VvOraus, da{ß sıch dıe Bete1-

lıgten auch der Diskussion stellen un ıhre Auffassungen kundtun. Niıchts ande-
1C5S5 11l das Kirchenvolksbegehren. Deswegen annn 1L1all 65 1ILIT: begrüßen, 7zımal
6S deutlich macht, da{ß dıe deutsche Kırche nıcht 1Ur VO Lethargıe 119 Resigna-
t10n epragt 1ISt, Ww1€ viele meınen.

Nach dem Dialogpapıer des Zentralkomıitees der deutschen Katholiken VO

Oktober 1991 meldet sıch 1U der freie, nıchtorganısıierte eıl des deutschen Ka-
tholizismus mi1t ähnlichen Anlıegen Wort. [)as Zentralkomitee ann für diese
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